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(54) Packung für Zigaretten

(57) Die Erfindung betrifft eine Packung für Zigaret-
ten, mit einem Schachtelteil (11), welches wenigstens
durch eine Vorderwand (15), eine Rückwand (12), Sei-
tenwände (16, 17) und eine Bodenwand (14) begrenzt
ist, wobei das Schachtelteil (11) zur Aufnahme wenigs-
tens einer in einen Innenzuschnitt (30) eingehüllten vor-
zugsweise quaderförmigen Zigarettengruppe (29) dient
und wobei die Packung (10) vorgegebene Abmessungen
hinsichtlich der Breite, der Tiefe und der Höhe aufweist
und wenigstens eine Abmessung der wenigstens einen
Zigarettengruppe (29) kleiner ist als eine entsprechende
Abmessung des Innenraums des Schachtelteils (11), so-
dass die wenigstens eine Zigarettengruppe (29) den In-
nenraum des Schachtelteils (11) in Bezug auf die we-
nigstens eine Abmessung nicht ausfüllt, und wobei im
Schachtelteil (11) ein Kragen (26) angeordnet ist, zumin-
dest bestehend aus einer Kragen-Vorderwand (27), die
an der Vorderwand (15) des Schachtelteils (11) anliegt
und Kragen-Seitenwänden (28), die benachbart zu Sei-
tenwänden (16, 17) des Schachtelteils (11) angeordnet
sind. Die Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass der
Kragen (26) zum Ausgleich wenigstens einer unter-
schiedlichen Abmessung dient.
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